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Gehen 

Mit Gehen ist nur das Bewegen innerhalb der Wohnung und im Zusammenhang mit den 
hier genannten -gesetzlich festgelegten- Verrichtungen gemeint. Das Bewegen im 
Zusammenhang mit der hauswirtschaftlichen Versorgung ist in dem entsprechenden 
Bereich zu berücksichtigen. Bei Rollstuhlfahrern beinhaltet es auch die Benutzung des 
Rollstuhls. 
 

Stehen: 

-Notwendige Transfers, z.B. das ,,Hineinhelfen" in einen Rollstuhl und/ oder Toilettenstuhl, 
in eine Badewanne oder Duschtasse bzw. das ,,Hinaushelfen" daraus 
 

Treppensteigen 

Hier ist nur das Treppensteigen innerhalb der Wohnung und im Zusammenhang mit den in 
diesem Tagebuch genannten -gesetzlich festgelegten- Verrichtungen gemeint. 
 

Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung 

Zu berücksichtigen sind nur Verrichtungen außerhalb der Wohnung, die für die 
Aufrechterhaltung der Lebensführung zu Hause notwendig sind, und für die das 
persönliche Erscheinen des Pflegebedürftigen unumgänglich ist. 

z.B.: 

- Aufsuchen von Ärzten und Apotheken 
- Inanspruchnahme ärztlich veranlasster Therapien 
- Aufsuchen von Ämtern und Behörden 
Zu berücksichtigen ist auch, wenn der Pflegebedürftige aus Gründen der 
„Verkehrssicherheit“ eine Begleitung benötigt. Im Zusammenhang mit dem Verlassen oder 
Wiederaufsuchen der Wohnung sind auch Hilfen beim Gehen, Stehen oder 
Treppensteigen zu berücksichtigen, wenn es den o. g. Zielen dient. 
Die evtl. Möglichkeit der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxen ist 
einzubeziehen. Ist eine Begleitperson erforderlich, ist die Fahrtzeit anzurechnen. Bei 
Kindern und dementen (verwirrten) Personen ist auch von einem Hilfebedarf während der 
Fahrt auszugehen. 
 
Weitere Hilfen beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung, wie etwa im 
Zusammenhang mit dem Aufsuchen von Behindertenwerkstätten, Schulen oder 
Kindergärten oder beim Besuch kultureller  Veranstaltungen können nicht berücksichtigt 
werden, da sie nicht der Aufrechterhaltung der häuslichen Existenz dienen. Hilfen beim 
Einkaufen sind im Bereich ,,Hauswirtschaftliche Versorgung“ zu berücksichtigen. 

 

Hauswirtschaftliche Versorgung 
 
Die im folgenden aufgeführten Verrichtungen sind nur auf die Versorgung des 
Pflegebedürftigen selbst zu beziehen. Die Versorgung evtl. weiterer Familienmitglieder 
bleiben unberücksichtigt. In einem Mehr-Personen-Haushalt ist beim Einkaufen, Kochen 
und bei den anderen genannten hauswirtschaftlichen Verrichtungen nur der Mehraufwand 
anzusetzen, der für den Pflegebedürftigen anfällt. Wenn im Bereich der 
hauswirtschaftlichen Versorgung ein krankheits- und/ oder behinderungsbedingter 
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Hilfebedarf besteht, ist dieser zu berücksichtigen - auch wenn die Versorgung durch Dritte 
(z.B. Reinigungskraft, ,,Essen auf Rädern“, Angehörige) erfolgt. 
 

Einkaufen: 

Zum Einkaufen (Beschaffung von Lebens-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln) gehören 
- das Informieren vor dem Einkauf 
- die Planung des Einkaufs, 
- der Überblick darüber, wo eingekauft werden kann (unter Berücksichtigung von 

Mengen, Jahreszeiten usw.), 
- Kenntnis des Geldwertes (Preisbewusstsein), 
- Kenntnis der Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln und deren richtige 

Lagerung. 
 

Kochen: 

,,Kochen" umfasst die gesamte Zubereitung der Nahrung - auch 
- die Aufstellung eines Speiseplans zur richtigen Ernährung unter Berücksichtigung 

des Alters und der Lebensumstände, 
- die Einschätzung von Mengen und Garzeiten unter Beachtung der Hygieneregeln, 
- die Zubereitung von Diäten und die Portionierung der Mahlzeiten, 
- die Bedienung der technischen Geräte und das Eindecken des Tisches. 
 
Reinigen der Wohnung 
- Reinigen von Fußböden, Möbeln, Fenstern und Haushaltsgeräten im allgemein 

üblichen Lebensbereich des Pflegebedürftigen 
Zu berücksichtigen sind auch 

- die Kenntnis der richtigen Reinigungsmittel und 
- das Bettenmachen. 
 

Spülen 

- Hand- bzw. maschinelles Spülen (je nach den Gegebenheiten des Haushaltes) 
 

Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung 

- Einteilen und Sortieren 
- Waschen und Aufhängen 
- Bügeln und Ausbessern 
- Einsortieren in den Schrank 
- Ab- und Beziehen der Betten 
 

Beheizen 

Das Beheizen umfasst die Beschaffung und Entsorgung des Heizmaterials, sowie das in 
Gang bringen der Heizquelle. 
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